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Einführung

Worum geht es im Betreuungsrecht?
Vom Betreuungsrecht betroffen sind erwachsene Menschen, die wegen einer Krank-
heit oder Behinderung ganz oder teilweise ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst 
regeln können und deshalb auf die Hilfe anderer angewiesen sind. In Deutschland 
sind für mehr als eine Million Menschen Betreuer bestellt. Die Zahl der Betroffenen 
wird in der Zukunft eher noch zunehmen, weil sich der Anteil älterer Menschen an 
der Gesamtbevölkerung in den kommenden Jahren erhöhen wird. Doch auch für 
junge Menschen kann eine Betreuung erforderlich werden, wenn sie in die entspre-
chende Situation kommen.

Ziel des Betreuungsrechts ist es, Menschen in Angelegenheiten, die sie nicht mehr 
selbst regeln können und in denen andere Hilfen nicht mehr greifen, zu unterstüt-
zen. Das Betreuungsrecht regelt, wie und in welchem Umfang für hilfsbedürftige 
Menschen vom Gericht ein Betreuer1 bestellt wird. Dazu gehören auch der wichti-
ge Lebensbereich der Vermögenssorge und die damit verbundene Erledigung aller 
Bankgeschäfte. Die Betreuung dient somit dazu, den betroffenen Menschen einen 
notwendigen Schutz und die erforderliche Fürsorge zu gewähren, dabei aber auch 
ein Höchstmaß an Selbstständigkeit zu erhalten. „Unterstützung statt Bevormun-
dung“ lautet das Motto des Betreuungsrechts.

Dieser aktualisierte Leitfaden berücksichtigt, dass es bei Banken immer häufiger zur 
Vorlage von allgemeinen Vorsorgevollmachten kommt, und geht deshalb ausführ-
lich auf diese Thematik ein. Er informiert darüber, ob es eine Rechtspflicht zur An-
erkennung von allgemeinen Vorsorgevollmachten gibt, erläutert die Prüfungsrechte 
der Bank bei der Vorlage einer Vorsorgevollmacht und enthält eine ganze Reihe von 
wertvollen Tipps und nützlichen Hinweisen im Umgang mit allgemeinen Vorsor-
gevollmachten. Die kompakte Broschüre richtet sich an Bankpraktiker, die in ihrem 
beruflichen Alltag in zunehmendem Maße mit Betreuern und/oder Vorsorgebevoll-
mächtigten ihrer Kunden umgehen müssen. Sie bietet einen Überblick über die 
rechtlichen Gegebenheiten, ermöglicht einen Einstieg in das Thema und gibt erste 
Hilfestellungen für den Umgang damit. Die vorliegende Neuauflage berücksichtigt, 
dass der Gesetzgeber zum 1. Januar 2023 eine grundlegende Modernisierung des 
Betreuungsrechts vorgenommen hat. Für alle diejenigen, die sich vertieft mit die-
sem Thema beschäftigen wollen, steht die ebenfalls aktualisierte vierte Auflage des 
Titels „Betreuungsrecht und Vorsorgevollmacht in der Bankpraxis – Ein Handbuch 

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im gesamten Text auf eine gendergerechte Schreibweise zugunsten 
des generischen Maskulinums verzichtet. Die Verwendung der männlichen Form schließt selbstverständlich 
alle Geschlechter mit ein.
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Einführung

für Bankpraktiker, Betreuer und Betreute“ (Band 38 in der BVR-Bankenreihe) zur 
Verfügung.

Was ändert sich für die Bank, wenn für einen Kunden 
ein Betreuer bestellt wird?
Wird für einen Bankkunden ein Betreuer bestellt, muss die Bank berücksichtigen, 
dass für zukünftige Bankgeschäfte die Genehmigung des Betreuungsgerichts erfor-
derlich werden kann. Für bestehende Verträge gilt, dass diese wirksam bleiben. Ist 
kein Einwilligungsvorbehalt für den Kunden angeordnet und bestehen keine Zweifel 
an der Geschäftsfähigkeit des betreuten Kunden, kann dieser, wie in der Vergan-
genheit auch, alle Bankgeschäfte selbst erledigen. Für Bankgeschäfte des Betreuers, 
die er für den Betreuten vornehmen will, gilt, dass sich der Umfang seiner Rechte 
– und damit im Wesentlichen die Frage nach Verfügungsbeschränkungen und Ge-
nehmigungserfordernissen – danach bemisst, ob es sich um einen befreiten oder 
einen nicht befreiten Betreuer handelt.




